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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

nicht nur bei der diesjähri
gen Sitzung des Landes
hauptvorstands, über die 
wir in diesem Magazin 
ausführlich berichten, wur
de über die unterschied
lichen Systeme der Alters
versorgung und die mit
unter sehr kontroversen 
 Argumente für und wider 
diskutiert. Und immer wie
der geht es dabei um die 
Frage, ob nicht auch Beam
te und Selbstständige in 
die Rentenversicherung 
einzahlen sollten.

Auslöser der aktuellen 
Diskussion ist wohl das 
Ansinnen der Bundesre
gierung, eine Aktienrente 
einzuführen. Um das Ren
tenniveau stabil zu halten 
und damit die Rentenbei
träge bis 2035 nicht über 
22,3 Prozent ansteigen, 
will der Bund in den 
nächsten zehn Jahren 
200 (schuldenfinanzierte) 
Milliarden Euro in Aktien 
investieren und ab 2036 
jährlich zehn Milliarden 
Euro an Erträgen in die 
Rentenversicherung flie
ßen lassen. Derzeit wird 
die Rentenversicherung 
mit jährlich 116 Milliar
den Euro aus Steuermit
teln bezuschusst und 
 damit indirekt auch von 
Beamten und Selbst
ständigen mitfinanziert.

Unter anderem der  Focus, 
der Stern und andere 
Nachrichtenmagazine be
richten mittlerweile aber 
auch unter Bezugnahme 
auf den Sachverständigen
rat und andere Gutachter, 
dass Überlegungen über 
die Einbeziehung von 
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Beamten und Selbststän
digen in die Rentenversi
cherung allenfalls kurz
fristig zu bescheidenen 
 positiven Effekten führen 
könnten, die sich in der 
weiteren Folge aber wie
der umkehren. Überdies 
kämen bei den staatlichen 
Arbeitgebern erhebliche 
zusätzliche Kosten für Aus
gleichsmaßnahmen hinzu. 
Die Erweiterung des Versi
chertenkreises sei insofern 
kein Patentrezept zur Sa
nierung der Rentenkasse.

Bundeskanzler Olaf Scholz 
hat dies wohl auch er
kannt und lehnt laut ei
nem aktuellen Bericht von 
ntvonline die Einbezie
hung der Beamten in die 
Rentenversicherung ab: 
„Da das ja eine riesige 
Umstellungszeit wäre, 
weil ja alle Ansprüche 
 haben, ist die Frage, was 
man da finanziell gewin
nen würde, glaube ich 
auch mit vielen Frage
zeichen zu versehen. Man 
kann sagen: Das wäre 
über viele Jahrzehnte eine 
finanzielle und fiskalische 
Katastrophe.“ Scholz ist 
sich überdies bewusst, 
dass eine systematische 
Änderung im Beamten 
und Versorgungsrecht nur 
mit einer Verfassungsän

derung möglich wäre und 
dazu sieht er derzeit aus 
rechtlichen und tatsächli
chen Gründen keine Mög
lichkeit. Ob dies vorerst 
einmal das Ende der Neid 
und Privilegiendiskussion 
ist, ist gleichwohl fraglich.

Auch wenn dieses Thema 
vorerst vielleicht abge
räumt ist, sinnen in „The 
Länd“ einige Finanzpoliti
ker nach Möglichkeiten, 
die Versorgungsrücklagen 
zur Haushaltskonsolidie
rung umzuwidmen. Der 
mittlerweile aufgebaute 
Kapitalstock aus Versor
gungsrücklage und Ver
sorgungsfond scheint 
manchem Politiker mit 
insgesamt 11,4 Milliarden 
Euro so gut zu sein, dass 
man sich vorstellen kann, 
auf die Zuführung regel
mäßiger Finanzmittel zur 
Versorgungssicherung 
verzichten zu können. 
Selbst der Bund der Steu
erzahler widerspricht al
lerdings diesem Ansinnen. 
Alles, was jetzt gekürzt 
wird, fehle später, so die 
Kritik. Wer die Zuflüsse 
jetzt reduziert, verlagere 
Probleme in die Zukunft. 
„Ein Griff in diese Kasse 
belastet nachfolgende  
Generationen“, sagte Eike 
Möller, Chef des Bundes 
der Steuerzahler im Land. 
Beamtenbund und Senio
renverband sehen das 
 genauso und hoffen, dass  
es nicht zu einem neuer
lichen Sündenfall im Ver
sorgungsdenken der poli
tischen Akteure kommt. 

Joachim Lautensack, 

Landesvorsitzender
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